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Verordnung
 

zur Regelung der Berufsausbildung
 

zum Änderungsschneider/zur Änderungsschneiderin
 

und zur Änderung anderer Berufsausbildungsverordnungen
 

in der Bekleidungswirtschaft

Vom 9.  Mai  2005
 

(abgedruckt im Bundesgesetzblatt Teil  I S. 1292 vom 18.  Mai  2005)

Auf Grund des § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 5 des Berufsbildungsgesetzes vom 
23.  März  2005 (BGBl. I S. 931) und des § 25 Abs. 1 in Verbindung mit § 26 der Handwerksord­
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.  September  1998 (BGBl. I S. 3074), die 
durch Artikel  2 Nr. 4 des Gesetzes vom 23.  März  2005 (BGBl. I S. 931) neu gefasst worden 
sind, verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Bildung und Forschung:

Artikel  1
Verordnung über die Berufsausbildung zum Änderungsschneider/zur 

Änderungsschneiderin

§ 1
Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes

Der Ausbildungsberuf Änderungsschneider/Änderungsschneiderin wird

1. nach § 4 des Berufsbildungsgesetzes sowie

2. nach § 25 der Handwerksordnung für die Ausbildung für das Gewerbe Nummer  37, Än­
derungsschneider, der Anlage  B der Handwerksordnung

staatlich anerkannt.

§ 2
Ausbildungsdauer

Die Ausbildung dauert zwei Jahre.

§ 3
Zielsetzung der Berufsausbildung

Die in dieser Verordnung genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen bezo­
gen auf Arbeits- und Geschäftsprozesse vermittelt werden. Sie sollen so vermittelt werden, 
dass die Auszubildenden zur Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit im Sinne von 
§ 1 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes befähigt werden, die insbesondere selbstständiges 
Planen, Durchführen und Kontrollieren sowie das Handeln im betrieblichen Gesamtzusam­
menhang einschließt. Die in Satz  2 beschriebene Befähigung ist auch in den Prüfungen nach 
den §§ 8 und 9 nachzuweisen.
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§ 4
Ausbildungsberufsbild

Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die folgenden Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten:

1. Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht,

2. Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes,

3. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit,

4. Umweltschutz,

5. Planen und Vorbereiten von Arbeitsabläufen,

6. Beraten von Kunden,

7. Instandhalten von Geräten, Maschinen und Zusatzeinrichtungen,

8. Zurichten von Kleinstücken und Hilfsstoffen,

9. Zurichten von Großstücken und Hilfsstoffen,

10. Ausführen von Näharbeiten,

11. Ändern von Heimtextilien,

12. Ausführen von Bügelarbeiten,

13. Durchführen von qualitätssichernden Maßnahmen.

§ 5
Ausbildungsrahmenplan

Die in § 4 genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sollen nach der in der Anlage 
enthaltenen Anleitung zur sachlichen und zeitlichen Gliederung der Berufsausbildung (Aus­
bildungsrahmenplan) vermittelt werden. Eine von dem Ausbildungsrahmenplan abwei­
chende sachliche und zeitliche Gliederung des Ausbildungsinhaltes ist insbesondere zuläs­
sig, soweit betriebspraktische Besonderheiten die Abweichung erfordern.

§ 6
Ausbildungsplan

Die Ausbildenden haben unter Zugrundelegung des Ausbildungsrahmenplans für die Auszu­
bildenden einen Ausbildungsplan zu erstellen.

§ 7
Schriftlicher Ausbildungsnachweis

Die Auszubildenden haben einen schriftlichen Ausbildungsnachweis zu führen. Ihnen ist Ge­
legenheit zu geben, den schriftlichen Ausbildungsnachweis während der Ausbildungszeit zu 
führen. Die Ausbildenden haben den schriftlichen Ausbildungsnachweis regelmäßig durch­
zusehen.
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§ 8
Zwischenprüfung

(1)     Zur Ermittlung des Ausbildungsstandes ist eine Zwischenprüfung durchzuführen. Sie soll 
zu Beginn des zweiten Ausbildungsjahres stattfinden.

(2)     Die Zwischenprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage für das erste Ausbildungsjahr 
aufgeführten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunter­
richt entsprechend dem Rahmenlehrplan zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er für die Berufs­
ausbildung wesentlich ist.

(3)     Der Prüfling soll in insgesamt höchstens vier Stunden zwei Arbeitsaufgaben, die Kunden­
aufträgen entsprechen, durchführen und mit betriebsüblichen Unterlagen dokumentieren. 
Für die Arbeitsaufgaben kommen insbesondere in Betracht:

1. Ändern der Länge eines Kleinstücks mit Stoßband,

2. Ändern der Weite eines Kleinstücks mit Austausch eines Reißverschlusses.

Bei der Durchführung der Arbeitsaufgaben und der Dokumentation soll der Prüfling zeigen, 
dass er Arbeitsschritte planen, Arbeitsmittel festlegen, Grundsätze der Kundenorientierung 
sowie Aspekte der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit, des Umweltschut­
zes und der Wirtschaftlichkeit berücksichtigen kann.

§ 9
Gesellenprüfung/Abschlussprüfung

(1)    Die Gesellenprüfung/Abschlussprüfung erstreckt sich auf die in der Anlage aufgeführten 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie auf den im Berufsschulunterricht vermittelten 
Lehrstoff, soweit er für die Berufsausbildung wesentlich ist.

(2)     Der Prüfling soll im praktischen Teil der Prüfung in insgesamt höchstens sieben Stunden 
eine Arbeitsaufgabe, die einem Kundenauftrag entspricht, durchführen, mit betriebsüblichen 
Unterlagen dokumentieren sowie hierüber während dieser Zeit in insgesamt höchstens 
15  Minuten ein Fachgespräch führen, das aus mehreren Gesprächsphasen bestehen kann. 
Für die Arbeitsaufgabe kommt insbesondere in Betracht:

Durchführen von Änderungsarbeiten an einem oder mehreren gefütterten Großstücken mit 
Schlitzen und Knöpfen unter Berücksichtigung folgender Einzelarbeiten:

Änderung der Länge, Änderung der Ärmellänge vor der Hand, Änderung der Weite von Sei­
tennähten, Austauschen eines aushakbaren Reißverschlusses sowie Durchführen der erfor­
derlichen Bügelarbeiten.

Bei der Durchführung der Arbeitsaufgabe, der Dokumentation und des Fachgesprächs soll 
der Prüfling zeigen, dass er Arbeitsabläufe unter Beachtung wirtschaftlicher, technischer und 
organisatorischer Vorgaben selbstständig und kundenorientiert planen und durchführen, da­
bei Arbeitsergebnisse kontrollieren und dokumentieren, Maßnahmen zur Sicherheit und zum 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit und zum Umweltschutz ergreifen und die für die Arbeits­
aufgabe relevanten fachlichen Hintergründe aufzeigen sowie die Vorgehensweise bei der 
Ausführung der Arbeitsaufgabe begründen kann.
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(3)     Der Prüfling soll im schriftlichen Teil der Prüfung in den Prüfungsbereichen Änderungen, 
Auftragsbearbeitung sowie Wirtschafts- und Sozialkunde praxisbezogene Aufgaben bear­
beiten. Es kommen Aufgaben insbesondere aus folgenden Gebieten in Betracht:

1. im Prüfungsbereich Änderungen:

a) Werk-, Hilfsstoffe und Zubehör sowie Materialeigenschaften,

b) Näh- und Bügeltechniken,

c) leistungs- und materialbezogene Berechnungen,

d) Geräte, Maschinen und Zusatzeinrichtungen,

e) Qualitätssicherung;

2. im Prüfungsbereich Auftragsbearbeitung:

a) Kundenberatung,

b) Änderungsmöglichkeiten,

c) Arbeitsplanung,

d) Kalkulation und Abrechnung;

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde:
 
allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der Berufs- und Ar­
beitswelt.

(4)     Die schriftliche Prüfung dauert höchstens:

1. im Prüfungsbereich Änderungen 120 Minuten,

2. im Prüfungsbereich Auftragsbearbeitung 60 Minuten,

3. im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 60 Minuten.

(5)     Der schriftliche Teil der Prüfung ist auf Antrag des Prüflings oder nach Ermessen des Prü­
fungsausschusses in einzelnen Prüfungsbereichen durch eine mündliche Prüfung zu ergän­
zen, wenn diese für das Bestehen der Prüfung den Ausschlag geben kann. Bei der Ermittlung 
der Ergebnisse für die mündlich geprüften Prüfungsbereiche sind die jeweiligen bisherigen 
Ergebnisse und die entsprechenden Ergebnisse der mündlichen Ergänzungsprüfung im Ver­
hältnis 2 :1 zu gewichten.

(6)    Innerhalb des schriftlichen Teils der Prüfung sind die Prüfungsbereiche wie folgt zu ge­
wichten:

1. Prüfungsbereich Änderungen 50  Prozent,

2. Prüfungsbereich Auftragsbearbeitung 30  Prozent,

3. Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 20  Prozent.

(7)     Die Prüfung ist bestanden, wenn

1. im praktischen Teil der Prüfung und

2. im schriftlichen Teil der Prüfung

jeweils mindestens ausreichende Leistungen erbracht wurden. In zwei der Prüfungsbereiche 
des schriftlichen Teils der Prüfung müssen mindestens ausreichende Leistungen, in dem wei­
teren Prüfungsbereich des schriftlichen Teils der Prüfung dürfen keine ungenügenden Leis­
tungen erbracht worden sein.

6



Artikel  4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1.  August  2005 in Kraft.

Berlin, den 9.  Mai  2005

Der Bundesminister
 

für Wirtschaft und Arbeit

In Vertretung

Georg Wi lhelm Adamowitsch
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Anlage
 
(zu Artikel  1 § 5)

Ausbildungsrahmenplan
 

für die Berufsausbildung zum Änderungsschneider/zur Änderungsschneiderin

Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen
 

im Ausbildungsjahr

1 2

1 2 3 4

1 Berufsbildung, Arbeits- 
und Tarifrecht
 
(§ 4 Nr. 1)

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages, insbeson­
dere Abschluss, Dauer und Beendigung, erklären

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Ausbil­
dungsvertrag nennen

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nennen

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

e) wesentliche Bestimmungen der für den ausbil­
denden Betrieb geltenden Tarifverträge nennen

während
 
der gesamten
 
Ausbildung zu
 
vermitteln

2 Aufbau und Organisation 
des Ausbildungsbetriebes
 
(§ 4 Nr. 2)

a) Aufbau und Aufgaben des ausbildenden Betriebes 
erläutern

b) Grundfunktionen des ausbildenden Betriebes wie 
Beschaffung, Fertigung, Absatz und Verwaltung er­
klären

c) Beziehungen des ausbildenden Betriebes und 
seiner Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisationen, 
Berufsvertretungen und Gewerkschaften nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der be­
triebsverfassungs- oder personalvertretungsrecht-
lichen Organe des ausbildenden Betriebes be­
schreiben

3 Sicherheit und Gesund­
heitsschutz bei der Arbeit
 
(§ 4 Nr. 3)

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am Ar­
beitsplatz feststellen und Maßnahmen zu ihrer Ver­
meidung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallverhü­
tungsvorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben sowie 
erste Maßnahmen einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes an­
wenden; Verhaltensweisen bei Bränden be­
schreiben und Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
ergreifen

4 Umweltschutz
 
(§ 4 Nr. 4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelastungen 
im beruflichen Einwirkungsbereich beitragen, insbeson­
dere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den Ausbil­
dungsbetrieb und seinen Beitrag zum Umwelt­
schutz an Beispielen erklären

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelungen 
des Umweltschutzes anwenden
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Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen
 

im Ausbildungsjahr

1 2

1 2 3 4

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umwelt­
schonenden Energie- und Materialverwendung 
nutzen

d) Abfälle vermeiden; Stoffe und Materialien einer um­
weltschonenden Entsorgung zuführen

während
 
der gesamten
 
Ausbildung zu
 
vermitteln

5 Planen und Vorbereiten 
von Arbeitsabläufen
 
(§ 4 Nr. 5)

a) Arbeitsabläufe unter Berücksichtigung von Ter­
minen und betriebswirtschaftlichen Aspekten fest­
legen

b) Arbeitsplatz ergonomisch einrichten

c) Werk- und Hilfsstoffe sowie Zubehör und Arbeitsge­
räte auswählen und bereitstellen, Materialbedarf er­
mitteln

d) Geräte, Maschinen und Zusatzeinrichtungen nach 
ihrem Einsatz unterscheiden, auswählen und ein­
richten

e) Arbeitsabläufe im Team abstimmen

f) Änderungsteile, Werk- und Hilfsstoffe sowie Zu­
behör sortieren und lagern

6

g) Produktinformationen beurteilen, Produkteigen­
schaften von Werk- und Hilfsstoffen berücksich­
tigen

h) Änderungsmöglichkeiten an Großstücken fest­
stellen, Alternativen unter Berücksichtigung der Mo­
dellgestaltung und unter Einhaltung der Modelltreue 
vorschlagen

i) Eingang von Werk- und Hilfsstoffen sowie Zubehör 
auf Vollständigkeit und Mängel prüfen und doku­
mentieren

j) Bestände prüfen, Nachbestellungen vornehmen

4

6 Beraten von Kunden
 
(§ 4 Nr. 6)

a) Kundenwünsche ermitteln

b) Änderungsaufträge annehmen, Anlieferungszu­
stand von Änderungsteilen prüfen und dokumen­
tieren

c) Änderungen abstecken und markieren, insbeson­
dere Längen und Weiten

5

d) Änderungsaufträge auf Umsetzbarkeit prüfen und 
annehmen

e) Kunden über Änderungsmöglichkeiten und Kosten 
informieren

f) Aufträge und Termine abstimmen

g) Reklamationen und Beschwerden entgegennehmen 
und bearbeiten, Beteiligte informieren

h) Zahlungsverkehr, insbesondere Barzahlungen, ab­
wickeln

5
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Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen
 

im Ausbildungsjahr

1 2

1 2 3 4

7 Instandhalten von Ge­
räten, Maschinen und Zu­
satzeinrichtungen
 
(§ 4 Nr. 7)

a) Pflege- und Instandhaltungsintervalle beachten, 
Geräte, Maschinen und Zusatzeinrichtungen 
pflegen, Funktionen prüfen

b) Störungen an Geräten, Maschinen und Zusatzein­
richtungen feststellen und Fehlerbeseitigung ein­
leiten

2

c) Störungen feststellen, Fehler beseitigen und Fehler­
beseitigung veranlassen

d) Bügelgeräte, insbesondere Dampferzeuger, be­
triebsbereit halten

2

8 Zurichten von Kleinstü­
cken und Hilfsstoffen
 
(§ 4 Nr. 8)

a) Schnitte von Änderungsteilen unterscheiden, Ände­
rungen dem Schnitt anpassen

b) Änderungen markieren, nahttypenspezifische Tren­
nung vornehmen, glatt bügeln und abzeichnen

c) Kleinteile und Hilfsstoffe zuschneiden

5

9 Zurichten von Großstü­
cken und Hilfsstoffen
 
(§ 4 Nr. 9)

a) Modellschnitte unterscheiden

b) Schnittschablonen erstellen und anwenden

c) Schnitte abnehmen, insbesondere bei Neufütte­
rungen

d) Bereiche von Großstücken freilegen, nach Markie­
rungen abzeichnen und zurechtschneiden

6

10 Ausführen von Nähar­
beiten
 
(§ 4 Nr. 10)

a) Einnadel- und Mehrnadelnähmaschinen, insbeson­
dere Overlock-, Blindstich- oder Kettenstichma­
schine, nach ihrem Einsatz unterscheiden und 
handhaben

b) Garne und Nadeln nach Art und Stärke auswählen

c) Ober- und Unterfaden auswechseln sowie Faden­
spannung und Stichlänge prüfen und regulieren

d) Handsticharten, insbesondere Heft-, Saum- und 
Staffierstiche, ausführen

e) Kleinstücke enger und weiter machen, kürzen und 
verlängern

f) Reparaturen an Kleinstücken durchführen, insbe­
sondere an Schlitzen, Manschetten, Bündchen, 
Aufschlägen und Knopflöchern

g) offene und verdeckte Reißverschlüsse in Kleinstü­
cken austauschen

h) Nähte fertigen, insbesondere Saum-, Einfass-, Zick­
zack- und Kappnähte

23

i) Verarbeitungstechniken festlegen, insbesondere 
Stich- und Nahtarten

j) Zubehör, insbesondere Knöpfe, Borten, Haken und 
Ösen, annähen, Druckknöpfe anbringen

24
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Lfd. 
Nr.

Teil des Ausbildungs-
berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen
 

im Ausbildungsjahr

1 2

1 2 3 4

k) offene, verdeckte und aushakbare Reißverschlüsse 
an Großstücken austauschen

l) Schrägstreifen schneiden und zusammensetzen

m) Aufhänger und Knopfschlingen anfertigen

n) Änderungsteile mit Futter ausstaffieren

o) Großstücke enger und weiter machen, kürzen, ver­
längern und modernisieren

p) Reparaturen an Großstücken durchführen, insbe­
sondere an Schlitzen, Manschetten, Bündchen und 
Aufschlägen

11 Ändern von Heimtextilien
 
(§ 4 Nr. 11)

a) Vorhänge und Decken ändern, insbesondere kürzen 
und verlängern

b) Bezüge ändern
4

12 Ausführen von Bügelar­
beiten
 
(§ 4 Nr. 12)

a) Wirkungen von Temperatur, Dampf, Zeit und Druck 
auf Werk- und Hilfsstoffe prüfen

b) Temperatur, Dampf, Behandlungsdauer und Druck 
einstellen, überwachen und regulieren

c) Bügelgeräte und Vorrichtungen handhaben

d) Nähte und Abnäher ausbügeln

e) Werk- und Hilfsstoffe bügeln

f) Einlagen an Änderungsteilen einbügeln und fixieren

g) Fixiereffekte und Festigkeit von Verbindungen 
prüfen und korrigieren

8

h) empfindliche Stoffe, insbesondere Samt, dämpfen 
und bügeln

i) Änderungsteile unter Berücksichtigung von Form 
und Aussehen bügeln

4

13 Durchführen von quali­
tätssichernden Maß­
nahmen
 
(§ 4 Nr. 13)

a) Ziele, Aufgaben und Bedeutung von qualitätssi­
chernden Maßnahmen unterscheiden

b) Zwischenkontrollen durchführen

c) Qualitätsvorgaben einhalten

d) Änderungsteile für die Übergabe vorbereiten

3

e) Endkontrolle durchführen, Arbeitsdaten und Zeiten 
dokumentieren

f) Ursachen von Qualitätsmängeln feststellen, Lö­
sungen zur Fehlerbeseitigung festlegen, Korrektur- 
und Vorbeugungsmaßnahmen durchführen

g) zur kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsab­
läufen beitragen

3
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Artikel  2
Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung in der Bekleidungsindustrie

Nach § 11 der Verordnung über die Berufsausbildung in der Bekleidungsindustrie vom 
13.  Februar  1997 (BGBl. I S. 262) wird folgender § 11a eingefügt:

§ 11a
Anrechnungsregelung

Auf die Berufsausbildung in dem aufbauenden Ausbildungsberuf Modeschneider/Mode­
schneiderin können die in dem abgeschlossenen Ausbildungsberuf Änderungsschneider/
Änderungsschneiderin erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten bis 
zum vollen Umfang der dort zurückgelegten Ausbildungszeit angerechnet werden; § 8 Abs. 1 
und 2 des Berufsbildungsgesetzes bleibt unberührt.

Artikel  3
Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Maßschneider/

zur Maßschneiderin

Nach § 10 der Verordnung über die Berufsausbildung zum Maßschneider/zur Maßschneide­
rin vom 15.  April  2004 (BGBl. I S. 571) wird folgender § 10a eingefügt:

§ 10a
Anrechnungsregelung

Auf die Berufsausbildung nach dieser Verordnung können die in dem abgeschlossenen 
Ausbildungsberuf Änderungsschneider/Änderungsschneiderin erworbenen beruflichen Fer­
tigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten bis zum vollen Umfang der dort zurückgelegten Aus­
bildungszeit angerechnet werden; § 8 Abs. 1 und 2 des Berufsbildungsgesetzes bleibt unbe­
rührt.
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Rahmenlehrplan
 

für den Ausbildungsberuf
 

Änderungsschneider/Änderungsschneiderin
 

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.  März  2005)

Teil  I:

Vorbemerkungen

Dieser Rahmenlehrplan für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule ist durch die Ständige Konferenz 
der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK) beschlossen worden.

Der Rahmenlehrplan ist mit der entsprechenden Ausbildungsordnung des Bundes (erlassen vom Bundesminis­
terium für Wirtschaft und Arbeit oder dem sonst zuständigen Fachministerium im Einvernehmen mit dem Bun­
desministerium für Bildung und Forschung) abgestimmt.

Der Rahmenlehrplan baut grundsätzlich auf dem Hauptschulabschluss auf und beschreibt Mindestanforderun­
gen.

Der Rahmenlehrplan ist für die einem Berufsfeld zugeordneten Ausbildungsberufe in eine berufsfeldbreite 
Grundbildung und eine darauf aufbauende Fachbildung gegliedert.

Auf der Grundlage der Ausbildungsordnung und des Rahmenlehrplans, die Ziele und Inhalte der Berufsausbil­
dung regeln, werden die Abschlussqualifikation in einem anerkannten Ausbildungsberuf sowie – in Verbindung 
mit Unterricht in weiteren Fächern – der Abschluss der Berufsschule vermittelt. Damit werden wesentliche Vo­
raussetzungen für eine qualifizierte Beschäftigung sowie für den Eintritt in schulische und berufliche Fort- und 
Weiterbildungsgänge geschaffen.

Der Rahmenlehrplan enthält keine methodischen Festlegungen für den Unterricht. Bei der Unterrichtsgestal­
tung sollen jedoch Unterrichtsmethoden, mit denen Handlungskompetenz unmittelbar gefördert wird, besonders 
berücksichtigt werden. Selbstständiges und verantwortungsbewusstes Denken und Handeln als übergreifendes 
Ziel der Ausbildung muss Teil des didaktisch-methodischen Gesamtkonzepts sein.

Die Länder übernehmen den Rahmenlehrplan unmittelbar oder setzen ihn in eigene Lehrpläne um. Im zweiten 
Fall achten sie darauf, dass das im Rahmenlehrplan erzielte Ergebnis der fachlichen und zeitlichen Abstimmung 
mit der jeweiligen Ausbildungsordnung erhalten bleibt.

Teil II:

Bildungsauftrag der Berufsschule

Die Berufsschule und die Ausbildungsbetriebe erfüllen in der dualen Berufsausbildung einen gemeinsamen Bil­
dungsauftrag.

Die Berufsschule ist dabei ein eigenständiger Lernort. Sie arbeitet als gleichberechtigter Partner mit den ande­
ren an der Berufsausbildung Beteiligten zusammen. Sie hat die Aufgabe, den Schülern und Schülerinnen beruf­
liche und allgemeine Lerninhalte unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung zu 
vermitteln.

Die Berufsschule hat eine berufliche Grund- und Fachbildung zum Ziel und erweitert die vorher erworbene all­
gemeine Bildung. Damit will sie zur Erfüllung der Aufgaben im Beruf sowie zur Mitgestaltung der Arbeitswelt und 
Gesellschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung befähigen. Sie richtet sich dabei nach den für die Be­
rufsschule geltenden Regelungen der Schulgesetze der Länder. Insbesondere der berufsbezogene Unterricht 
orientiert sich außerdem an den für jeden staatlich anerkannten Ausbildungsberuf bundeseinheitlich erlassenen 
Ordnungsmitteln:

• Rahmenlehrplan der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -senatoren der Länder (KMK)

• Verordnung über die Berufsausbildung (Ausbildungsordnung) des Bundes für die betriebliche Ausbildung.

Nach der Rahmenvereinbarung über die Berufsschule (Beschluss der KMK vom 15.  März  1991) hat die Berufs­
schule zum Ziel,

• „eine Berufsfähigkeit zu vermitteln, die Fachkompetenz mit allgemeinen Fähigkeiten humaner und sozialer Art 
verbindet

• berufliche Flexibilität zur Bewältigung der sich wandelnden Anforderungen in Arbeitswelt und Gesellschaft 
auch im Hinblick auf das Zusammenwachsen Europas zu entwickeln
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• die Bereitschaft zur beruflichen Fort- und Weiterbildung zu wecken

• die Fähigkeit und Bereitschaft zu fördern, bei der individuellen Lebensgestaltung und im öffentlichen Leben 
verantwortungsbewusst zu handeln“.

Zur Erreichung dieser Ziele muss die Berufsschule

• den Unterricht an einer für ihre Aufgabe spezifischen Pädagogik ausrichten, die Handlungsorientierung betont

• unter Berücksichtigung notwendiger beruflicher Spezialisierung berufs- und berufsfeldübergreifende Qualifi­
kationen vermitteln

• ein differenziertes und flexibles Bildungsangebot gewährleisten, um unterschiedlichen Fähigkeiten und Bega­
bungen sowie den jeweiligen Erfordernissen der Arbeitswelt und Gesellschaft gerecht zu werden

• Einblicke in unterschiedliche Formen von Beschäftigung einschließlich unternehmerischer Selbstständigkeit 
vermitteln, um eine selbstverantwortliche Berufs- und Lebensplanung zu unterstützen

• im Rahmen ihrer Möglichkeiten Behinderte und Benachteiligte umfassend stützen und fördern

• auf die mit Berufsausübung und privater Lebensführung verbundenen Umweltbedrohungen und Unfallgefah­
ren hinweisen und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung bzw. Verminderung aufzeigen.

Die Berufsschule soll darüber hinaus im allgemeinen Unterricht und soweit es im Rahmen des berufsbezogenen 
Unterrichts möglich ist, auf Kernprobleme unserer Zeit wie zum Beispiel:

• Arbeit und Arbeitslosigkeit

• friedliches Zusammenleben von Menschen, Völkern und Kulturen in einer Welt unter Wahrung kultureller Iden­
tität

• Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage sowie

• Gewährleistung der Menschenrechte

eingehen.

Die aufgeführten Ziele sind auf die Entwicklung von Handlungskompetenz gerichtet. Diese wird hier verstan­
den als die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situa­
tionen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten. Handlungskompetenz 
entfaltet sich in den Dimensionen von Fachkompetenz, Humankompetenz und Sozialkompetenz.

Fachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, auf der Grundlage fachlichen Wissens und Kön­
nens Aufgaben und Probleme zielorientiert, sachgerecht, methodengeleitet und selbstständig zu lösen und das 
Ergebnis zu beurteilen.

Humankompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, als individuelle Persönlichkeit die Entwick­
lungschancen, Anforderungen und Einschränkungen in Familie, Beruf und öffentlichem Leben zu klären, zu 
durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwi­
ckeln. Sie umfasst Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Verant­
wortungs- und Pflichtbewusstsein. Zu ihr gehören insbesondere auch die Entwicklung durchdachter Wertvor­
stellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte.

Sozialkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, 
Zuwendungen und Spannungen zu erfassen und zu verstehen sowie sich mit anderen rational und verantwor­
tungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen. Hierzu gehört insbesondere auch die Entwicklung 
sozialer Verantwortung und Solidarität.

Bestandteil sowohl von Fachkompetenz als auch von Humankompetenz als auch von Sozialkompetenz sind 
Methodenkompetenz, kommunikative Kompetenz und Lernkompetenz.

Methodenkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Befähigung zu zielgerichtetem, planmäßigem Vorgehen 
bei der Bearbeitung von Aufgaben und Problemen (zum Beispiel bei der Planung der Arbeitsschritte).

Kommunikative Kompetenz meint die Bereitschaft und Befähigung, kommunikative Situationen zu verstehen 
und zu gestalten. Hierzu gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie die der Partner wahrzunehmen, zu 
verstehen und darzustellen.

Lernkompetenz ist die Bereitschaft und Befähigung, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge 
selbstständig und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuord­
nen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere auch die Fähigkeit und Bereitschaft, im Beruf und über den Be­
rufsbereich hinaus Lerntechniken und Lernstrategien zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen.
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Teil III:

Didaktische Grundsätze

Die Zielsetzung der Berufsausbildung erfordert es, den Unterricht an einer auf die Aufgaben der Berufsschule 
zugeschnittenen Pädagogik auszurichten, die Handlungsorientierung betont und junge Menschen zu selbststän­
digem Planen, Durchführen und Beurteilen von Arbeitsaufgaben im Rahmen ihrer Berufstätigkeit befähigt.

Lernen in der Berufsschule vollzieht sich grundsätzlich in Beziehung auf konkretes, berufliches Handeln sowie 
in vielfältigen gedanklichen Operationen, auch gedanklichem Nachvollziehen von Handlungen anderer. Dieses 
Lernen ist vor allem an die Reflexion der Vollzüge des Handelns (des Handlungsplans, des Ablaufs, der Ergeb­
nisse) gebunden. Mit dieser gedanklichen Durchdringung beruflicher Arbeit werden die Voraussetzungen für das 
Lernen in und aus der Arbeit geschaffen. Dies bedeutet für den Rahmenlehrplan, dass das Ziel und die Auswahl 
der Inhalte berufsbezogen erfolgt.

Auf der Grundlage lerntheoretischer und didaktischer Erkenntnisse werden in einem pragmatischen Ansatz für 
die Gestaltung handlungsorientierten Unterrichts folgende Orientierungspunkte genannt:

• Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die Berufsausübung bedeutsam sind (Lernen für Handeln).

• Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder aber gedanklich nach­
vollzogen (Lernen durch Handeln).

• Handlungen müssen von den Lernenden möglichst selbstständig geplant, durchgeführt, überprüft, gegebe­
nenfalls korrigiert und schließlich bewertet werden.

• Handlungen sollten ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, zum Beispiel technische, 
sicherheitstechnische, ökonomische, rechtliche, ökologische, soziale Aspekte einbeziehen.

• Handlungen müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und in Bezug auf ihre gesellschaftlichen Aus­
wirkungen reflektiert werden.

• Handlungen sollen auch soziale Prozesse, zum Beispiel der Interessenerklärung oder der Konfliktbewältigung, 
sowie unterschiedliche Perspektiven der Berufs- und Lebensplanung einbeziehen.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das fach- und handlungssystematische Strukturen 
miteinander verschränkt. Es lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Das Unterrichtsangebot der Berufsschule richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die sich nach Vorbil­
dung, kulturellem Hintergrund und Erfahrungen aus den Ausbildungsbetrieben unterscheiden. Die Berufsschule 
kann ihren Bildungsauftrag nur erfüllen, wenn sie diese Unterschiede beachtet und Schüler und Schülerinnen – 
auch benachteiligte oder besonders begabte – ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert.

Teil IV:

Berufsbezogene Vorbemerkungen

Der vorliegende Rahmenlehrplan für die Berufsausbildung zum Änderungsschneider/zur Änderungsschneiderin 
ist mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Änderungsschneider/zur Änderungsschneiderin vom 
9.  Mai  2005 (BGBl. I S. 1292) abgestimmt.

Der Ausbildungsberuf ist nach der Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-Verordnung dem Berufsfeld Textil­
technik und Bekleidung zugeordnet.

Der Rahmenlehrplan stimmt hinsichtlich des ersten Ausbildungsjahres mit dem berufsfeldbezogenen fachtheo­
retischen Bereich des Rahmenlehrplans für das schulische Berufsgrundbildungsjahr überein. Soweit die Ausbil­
dung im ersten Ausbildungsjahr in einem schulischen Berufsgrundbildungsjahr erfolgt, gilt der Rahmenlehrplan 
für den berufsfeldbezogenen Lernbereich im Berufsgrundbildungsjahr.

Für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde wesentlicher Lehrstoff der Berufsschule wird auf der 
Grundlage der „Elemente für den Unterricht der Berufsschule im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde gewerb­
lich-technischer Ausbildungsberufe“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.  Mai  1984) vermittelt.
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Teil  V:

Lernfelder

Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf
 

Änderungsschneider/Änderungsschneiderin

Lernfelder Zeitrichtwerte in Unterrichts­
stunden

Nr. 1. Jahr 2. Jahr

1 Auswählen eines Werkstoffes für ein einfaches Bekleidungsstück 40

2 Nähen eines Kleinteils 80

3 Bügeln eines Werkstückes 80

4 Zuschneiden von Werk- und Hilfsstoffen 40

5 Konstruieren einer Bekleidungsgrundform 80

6 Einarbeiten von fertigungstechnischem Zubehör in ein Bekleidungsstück 80

7 Zurichten von Kleinteilen und Großstücken 40

8 Ändern von Werkstücken 80

9 Gestalten von Details 40

10 Aufarbeiten von Bekleidung 40

Summen: insgesamt 600 Stunden 320 280

16



Lernfeld 1: Auswählen eines Werkstoffes für ein einfaches 
Bekleidungsstück

1. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 40 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler erstellen nach Kundenauftrag ein Anforderungsprofil für ein einfaches Bekleidungs­
stück. Sie wählen textile Werkstoffe und Zutaten unter Berücksichtigung des Gebrauchswertes und der Gebrauchs­
eigenschaften des Bekleidungsstückes aus. Hierbei nutzen sie Kenntnisse über technologische, pflegerische und 
bekleidungsphysiologische Eigenschaften von Faserstoffen. Sie vergleichen die Konstruktionsmerkmale textiler Flä­
chengebilde und leiten daraus den Zusammenhang zwischen Konstruktion und Eigenschaften ab. Sie schätzen Ver­
braucherinformationen ein und beurteilen textile Flächen bezüglich ihrer Umweltverträglichkeit.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren und begründen ihre Werkstoffauswahl und führen Materialberechnungen 
durch.

Inhalte:

Informationsbeschaffung, IT-Systeme

Prüfmethoden

Materialanalyse

Textilkennzeichnung

Kundenorientierung

Lernfeld 2: Nähen eines Kleinteils 1. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler führen Näharbeiten aus. Sie wählen geeignete flächige und linienförmige Gebilde für 
die Herstellung eines Kleinteils aus. Dabei berücksichtigen sie die unterschiedlichen Eigenschaften für den Verwen­
dungszweck und die Verarbeitung von Web-, Maschen- und Textilverbundwaren. Sie informieren sich über die Kon­
struktion unterschiedlicher textiler Fäden, leiten daraus Eigenschaften ab und erarbeiten Auswirkungen auf die Be­
schaffenheit textiler Flächen und Nähfäden.

Sie planen den Fertigungsablauf und erarbeiten dabei Lösungen für den Einsatz von Geräten, Maschinen und Verfah­
ren für Näharbeiten. Sie definieren Qualitätsmerkmale von Nähten und treffen Vorkehrungen für die Vermeidung von 
Nähfehlern. Von der Funktion der geplanten Nähte leiten sie notwendige Stichtypen ab und bereiten den Einsatz der 
Maschinen und Zusatzeinrichtungen vor. Sie erarbeiten Arbeitsschritte zur Pflege der Geräte und Maschinen und 
überprüfen deren Funktionstüchtigkeit. Sie erkennen und beheben Nähstörungen und entwickeln Anweisungen zu 
deren Vermeidung. Sie koordinieren Maßnahmen für die Arbeitssicherheit.

Durch fachbezogene Berechnungen ermitteln die Schülerinnen und Schüler den Nähfadenbedarf. Dabei treffen sie 
Entscheidungen für Stichtypen und Fadenfeinheiten. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen Verantwortung für 
die Qualität des Produktes, legen Beurteilungskriterien fest und bewerten ihr Arbeitsergebnis.

Inhalte:

Garne, Zwirne

Feinheitsbezeichnungen

Doppelsteppstichmaschine, Kettenstichmaschine

stichbildende Elemente

Nahtarten

Ergonomie

17



Lernfeld 3: Bügeln eines Werkstückes 1. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler führen Bügelvorgänge in Abhängigkeit von Produkt und Werkstoff aus. Aus dem Auf­
bau der Faserstoffe leiten sie die technologischen Eigenschaften ab. Sie wenden die Kenntnisse von Werkstoffen im 
Bügelprozess an. Sie nutzen für verschiedene Bügelvorgänge Bügelgeräte, Bügelmaschinen und Bügelhilfsmittel 
und berücksichtigen dabei den Einfluss der Bügelparameter auf den Werkstoff und das Bügelergebnis.

Die Schülerinnen und Schüler prüfen das Bügelergebnis, analysieren und beheben Fehler.

Sie handeln verantwortungsbewusst im Umgang mit Bügelgeräten und Maschinen und beachten ökonomische und 
ökologische Aspekte. Sie berücksichtigen die Vorschriften zur Unfallverhütung.

Inhalte:

Naturfasern, Chemiefasern, Fasermischungen

Bügelfaktoren

Bügeltechniken

Bügelfehler

Arbeitssicherheit

Qualitätssicherheit

Lernfeld 4: Zuschneiden von Werk- und Hilfsstoffen 1. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 40 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler schneiden Kleinteile aus Oberstoff und darauf abgestimmten Hilfsstoffen wie Einlagen 
und Futter zu. Sie beachten dabei die Besonderheiten der textilen Flächengebilde für den Zuschnitt. Sie setzen Zu­
schneidegeräte und -maschinen unter Beachtung der verschiedenen Legeverfahren ein. Bei der Ausführung des Zu­
schnitts wenden sie Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften an.

Die Schülerinnen und Schüler ergänzen Schnittteile durch fertigungstechnische Angaben und entwickeln Schnitt­
schablonen. Sie bewerten ihre Arbeit kritisch und führen im Team Fehleranalysen durch. Sie beurteilen die Auswir­
kungen von Fehlern auf den Fertigungsablauf und das Produkt.

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ein Bewusstsein für den ökologischen und ökonomischen Einsatz der 
Werkstoffe und Maschinen.

Die Schülerinnen und Schüler führen Materialbedarfs- und Verbrauchsberechnungen durch.

Inhalte:

Schnittteile

Nahtzugaben

Markierungen

Maschinen und Geräte des Zuschnitts

Arbeitssicherheit

fachspezifische Berechnungen

Zuschneidefehler

Ressourcenschonung
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Lernfeld 5: Konstruieren einer Bekleidungsgrundform 1. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler konstruieren den Schnitt für eine Bekleidungsgrundform, indem sie ihre Kenntnisse 
über Proportionen des menschlichen Körpers auf die Schnittgestaltung übertragen. Sie unterscheiden verschiedene 
Größensysteme und wenden sie an. Sie nutzen und bedienen Anwendersoftware unter Berücksichtigung von Daten­
schutz und Datensicherheit.

Aus den typischen Bekleidungsgrundformen wählen sie eine adäquate Form aus, variieren diese und stellen sie als 
Entwurfskizze und technische Zeichnung dar.

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Bewertungskriterien und präsentieren und beurteilen ihre Arbeitsergeb­
nisse.

Inhalte:

Proportionen des menschlichen Körpers

Körpermaße

Bekleidungsgrundformen

technische Zeichnung

Entwurfsskizze

anwendungsorientierte Software

Grundschnittkonstruktion

Lernfeld 6: Einarbeiten von fertigungstechnischem Zubehör in ein 
Bekleidungsstück

2. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler konzipieren die Einarbeitung von fertigungstechnischem Zubehör in ein Bekleidungs­
stück. Auf der Grundlage von produktorientierten Anforderungsprofilen analysieren sie die Konstruktion textiler Flä­
chen und beurteilen ihre spezifischen Verarbeitungs- und Gebrauchseigenschaften. Sie wählen fertigungstechnische 
Zutaten aus und ermitteln Lösungen für den qualitätssichernden Einsatz von Materialien und Verarbeitungstechniken. 
Sie führen näh- und fixiertechnische Vorgänge in Abhängigkeit von Produkt und Materialart durch und berücksichtigen 
dabei die physikalisch-technologischen Zusammenhänge. Die Schülerinnen und Schüler berechnen Abstände und 
Bedarf von Verschlussmitteln. Bei der Fertigungsplanung beachten sie die Maßnahmen zum nachhaltigen Umgang mit 
textilen Werkstoffen, Geräten und Maschinen. Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren und präsentieren ihre 
Arbeitsergebnisse.

Inhalte:

Bindungsableitungen von Geweben

Buntgewebe

Gewebe mit zusätzlichen Fadensystemen

spezielle Maschenwaren

Einlagestoffe

Futterstoffe

Verschlussmittel

Bänder

Handelsbezeichnungen

Fixiergeräte

Formgebung

Qualitätskontrolle
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Lernfeld 7: Zurichten von Kleinteilen und Großstücken 2. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 40 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler bereiten Bekleidungsteile, die Markierungen für Änderungen enthalten, auf die Bear­
beitung vor. Sie planen den Arbeitsablauf unter Einbeziehung betrieblicher Zeitvorgaben und legen Kriterien zur Beur­
teilung der Arbeitsergebnisse fest. Sie legen Änderungsbereiche frei, ergänzen notwendige Markierungen und tren­
nen nahttypenspezifisch. Sie nehmen Schnitte ab, passen diese gegebenenfalls den Veränderungen an und erstellen 
daraus Schnittschablonen. Dabei beachten sie die modelltreue Umsetzung. Sie schneiden mustergerecht zu und 
wenden dabei die Richtlinien zur Erstellung von Schnittlagebildern an.

Die Schülerinnen und Schüler kontrollieren ihre Arbeitsergebnisse und stellen sie zur Diskussion.

Inhalte:

Markierungsmöglichkeiten

Arbeitsplan

Materialbedarfsberechnungen

Qualitätskontrolle

Lernfeld 8: Ändern von Werkstücken 2. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 80 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler ändern Werkstücke nach Kundenwünschen termingerecht ab. Auf der Basis von Kun­
denaufträgen entwickeln sie modelltreue Lösungen für die Längen- und Weitenänderung. Aus der Flächenkonstruk­
tion von Bekleidungs- und Heimtextilien leiten sie spezifische Verarbeitungstechniken sowie Nahttypen ab und wen­
den sie an. Dabei beachten sie Einsatzgebiete und Produktinformationen. Bei der Arbeitsplanung berücksichtigen sie 
die Elemente der Qualitätssicherung.

Die Schülerinnen und Schüler führen Lohnberechnungen und Kalkulationen durch und leiten daraus Listenpreise ab.

Nach Fertigstellung der Änderung präsentieren und bewerten sie ihr Arbeitsergebnis und übergeben das Produkt an 
den Kunden.

Inhalte:

Kundengespräche

Effektfäden

Kreppe

durchbrochene Waren

Veredlung

Schrägstreifen

Endbügelarbeiten

Brutto- und Nettolohn

Rechnungsstellung

Zahlungsverkehr
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Lernfeld 9: Gestalten von Details 2. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 40 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler gestalten Details an Röcken, Hosen und Oberteilen. Sie informieren sich unter Einbezie­
hung verschiedener Medien über aktuelle Variationen dieser Produktgruppen. Die Schülerinnen und Schüler zeichnen 
Details wie Verschlüsse, Taschen, Ausschnitt-, Ärmel- und Kragenformen. Sie verändern vorgegebene Oberteile und 
Hose durch unterschiedliche Details und vergleichen die Wirkung von Farben und Formen. Sie führen Materialbedarfs­
berechnungen zu gestalterischen Details durch.

Inhalte:

Standardbekleidungsformen, Variationen

Materialbedarfsberechnungen

Lernfeld 10: Aufarbeiten von Bekleidung 2. Ausbildungsjahr
 

Zeitrichtwert: 40 Stunden

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten Bekleidung auf. Bei Auftragsannahme führen sie sach- und serviceorientierte 
Kundengespräche und dokumentieren den Anlieferungszustand des Änderungsstücks.

Sie beurteilen den Gebrauchswert des Bekleidungsstückes unter besonderer Berücksichtigung eines verantwort­
lichen Umgangs mit Rohstoffen und Produkten zur Schonung der Ressourcen von Mensch und Umwelt. Die Schüle­
rinnen und Schüler entwickeln Bearbeitungsalternativen und legen diese dem Kunden zur Entscheidung vor. Durch 
Material- und Verarbeitungsanalysen prüfen sie die Umsetzbarkeit des Auftrags und berücksichtigen die Linienfüh­
rung des Modells. Sie legen die Arbeitsabläufe unter Einbeziehung betrieblicher Zeitvorgaben im Arbeitsplan fest und 
führen die Aufarbeitung durch.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren das optimierte Produkt und bewerten es nach zuvor definierten Qualitäts­
standards.

Inhalte:

aktuelle textile Flächen

Wirtschaftlichkeitsprüfung, Nutzen-Kosten-Faktor

Reparatur
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